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UGENDSCHUTZ IN DER FAMILIE

Jugendschutz und Alkohol,
was konnen Eltern tun?

Neben der Forderung
einer gesunden Entwick-
lung ist der Schutz vor
Gefahren und Fehlent-
wicklungen eine zentrale
elterliche Aufgabe. Der
Artikel zeigt auf, was

- bezogen auf Suchtge-
fahren - die Aufgaben
der Eltern im Jugend-
schutz sind, wie sich
Eltern auf diese Aufgabe
vorbereiten und wo sie
Unterstlitzung bekom-
men konnen.

URS ABT*

Die Forderung einer gesunden korper-
lichen, seelischen, geistigen und sozi-
alen Entwicklung und der Schutz der
Kinder und Jugendlichen vor Gefahren
und Fehlentwicklungen aller Art sind
zentrale Aufgaben und Pflichten der El-
tern.! Was Eltern konkret beztiglich des
Schutzes vor Suchtgefahren zu leisten
haben, ist in keinem Gesetz definiert
und somit bleibt es ihnen iiberlassen,
mit familienspezifischen Regeln ge-
setzliche Jugendschutzbestimmungen
zu erginzen und zu unterstiitzen. Eine
wichtige Voraussetzung fiir eine ver-

* Urs Abt, Architekt HTL, dipl. psych. IAP, Familienthe-
rapeut IEF, Leiter der Jugendberatungsstelle und der
Suchtpréventionsstelle der Stadt Ziirich von 1977 bis
zur Pensionierung im Mai 2000. Seither selbstandig
tatig in Beratung und Erwachsenenbildung. 2003
— 2008 Prasident des «Schweizerischen Bundes fir
Elternbildung»

Praxis: Hafnerstrasse 7 8005 Ziirich, 044 271 84 64, Pri-
vat: Seestrasse 4 8124 Maur, E-Mail: ursabt@bluewin.ch
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trauensvolle Beziehung in der Familie
ist die gesetzliche Regelung, dass Fa-
milienmitglieder gegenseitig nicht an-
zeigepflichtig sind.

Grundsatzlich haben Eltern drei sich
erganzende Moglichkeiten fur den
Jugendschutz: familienspezifische Re-
geln beziiglich Kompetenzen, Ver-
antwortung, Pflichten und Verhalten;
die Pflege einer guten vertrauensvol-
len Beziehung und eine Erziehung zu
Selbstverantwortung und Selbstschutz.

Familiare Regeln und Normen

Welche'Regeln sollen Eltern setzen ?
Sollen sie Einfluss nehmen auf den
KollegInnenkreis ihrer Kinder, auf die
Ausgangsorte, Genussmittel oder auf die
Dauer der ausserfamiliaren Aktivitaten ?
Entsprechend der Reife der Kinder
kann die Familie Spielregeln zu die-
sen Themen erarbeiten, die ins eige-
ne Wertsystem passen, und die Ein-
haltung dieser Regeln kontrollieren.
Wichtig ist, dass Regeln des Zusam-
menlebens nicht nur fir Kinder und
Jugendliche, sondern auch fir die El-
tern gelten, beispielsweise ob und wo
in der Wohnung geraucht werden darf.
Familienspezifische Normen und Werte
werden primar tiber Vorbilder erwor-
ben. Am Vorbild ihrer Eltern im Um-
gang mit Gefahren erleben Kinder was
Selbstverantwortung heissen kann, wie
z.B. dem eigenen Korper oder der eige-
nen Gesundheit gegentiber.

Kinder beobachten beispielsweise ge-
nau, wie ihre Eltern mit Genussmitteln
umgehen. Daher ist es eine wichtige
Aufgabe der Eltern, ihren Kindern bei
der Organisation von Partys zu helfen
und bei diesen Veranstaltungen pra-
sent zu sein. Es sind klare Abmachun-
gen iiber die zu tibernehmende Ver-
antwortung fiir den geplanten Anlass
zu treffen. Im Rahmen der familiiren
Normen und Gesetze ist der Genussmit-
telkonsum im Rahmen zu halten - bei-

spielsweise indem aufgezeigt wird, wie
eine gute Stimmung unabhingig vom
Konsum entstehen kann.

Wie konnen vereinbarte Regeln
durchgesetzt werden?

Primir ist es wichtig, Regelverstos-
se anzusprechen und durchsetzbare
Konsequenzen zu ziehen. Schwierig
wird es dann, wenn Jugendliche An-
ordnungen nicht befolgen, sich verwei-
gern oder unkontrolliert reagieren. In
solchen Situationen sollten Eltern sich
nicht provozieren lassen und Gespriche
zu spdteren Zeitpunkten vereinbaren,
wenn sich die Emotionen voraussicht-
lich gelegt haben werden. Entscheidend
ist, dass diese Differenzen wieder auf-
gegriffen werden und Konsequenzen

haben.

Angst vor Gewalt der
eigenen Kinder

Manche Eltern haben Angst davor,
von ihren Kindern korperliche Ge-
walt zu erfahren. Dies hindert sie
dann daran, deren Wiinschen und
Forderungen Grenzen zu setzen. So
konnen Zwangssituationen entstehen,
in welchen die Eltern beispielsweise
den Suchtmittelkonsum ihrer Kinder
finanzieren. In der Regel vergrossert
dies die Macht der Kinder, resp. die
Ohnmacht der Eltern zunehmend. Zu-
sitzlich kommt hinzu, dass das Dro-
hen der Kinder oft tabuisiert und dem
Umfeld verschwiegen wird. Eine Mog-
lichkeit, diese Entwicklung zu stoppen,
wire aber gerade, Hilfe im familidren
Umfeld und in der Nachbarschaft zu
suchen. So konnen die Eltern vor Ge-
sprachen und Auseinandersetzungen
mit ihren Kindern vertraute Perso-
nen aus dem Umfeld informieren, so
dass im Falle einer Eskalation (auf
Abruf) Unterstiitzung zur Seite steht.?
Falls Jugendliche sich zu bandenarti-
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gen Gruppen zusammenschliessen, ist
die Kontaktnahme und die Vernetzung
mit anderen Eltern beteiligter Jugend-
lichen ein wirksames Vorgehen. Dies
vor allem dann, wenn es Eltern gelingt,
gemeinsam bestimmte Rahmenbedin-
gungen zu erarbeiten, um diese in der
Folge mit ihren Jugendlichen zu bespre-
chen und (gemeinsam) durchzusetzen.
Dieses Vorgehen ist jedoch meist nur
unter fachlicher Begleitung moglich.

Beziehung und elterliche
Prasenz als wichtige Eckpfeiler

Die Erfahrungen von Haim Omer? zei-
gen auf, welche Kraft in der elterlichen
Prisenz und der Pflege der Gesprichs-
kultur in der Familie steckt und wie
wichtig es ist, diese — wenn notig mit
Unterstiitzung von Dritten — zu leben
und zu zeigen. Es ist die Aufgabe der
Eltern, die Beziehung zu ihren Kindern
auch in schwierigen Zeiten aufrecht zu
erhalten, die Kinder auch dann aufzu-
suchen, wenn diese sich entziehen und
in Szenen verkehren, die sie gefihrden
konnten.

Dass die Beziehungen und die Ge-
sprachskultur in den Familien wich-
tige Aspekte des Jugendschutzes sind,
zeigen auch Ergebnisse der schweize-
rischen Schilerbefragung 2006: «Ju-
gendliche, deren Eltern wissen, wie
und mit wem sie ihre Freizeit verbrin-
gen, konsumieren weniger haufig Al-
kohol, Tabak oder Cannabis als jene,
deren Eltern kaum oder iberhaupt
nicht im Bilde sind. Wenn Eltern Be-
scheid wissen, kann dies Ausdruck ei-
ner guten und offenen Beziehung sein,
die vorbeugend wirkt. Gleiches gilt fiir
Jugendliche, denen es leicht fillt, mit
ihrer Mutter oder ihrem Vater iiber
Sorgen zu reden.»*

Selbstschutz als Ziel elterlicher
Praventionsbemiihungen

Autoritdare Eltern, die ihre Kinder
angstlich uberbetreuen, behindern die
Entwicklung von Selbstschutz und der
realitdtsgerechten Einschitzung von
Gefahren. Bereits Kleinkinder sollten in
einem geschiitzten Rahmen Erfahrun-
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gen sammeln, beispielsweise darin, was
hart ist, was Schmerz bereitet, wo man
herunterfallen kann etc. Die Eltern kon-
nen mit einer kindergerechten Umge-
bung viel dazu beitragen, dass ihr Kind
ohne dauernde Uberwachung gefahrlos
(aber nicht immer schmerzlos) seinen
Erkundungstrieb ausleben und die
Wechselwirkung zwischen ihm selbst
und seinem Umfeld erleben kann, — und
sich dadurch auch zu schiitzen lernt.®

Verantwortung tragen will
gelernt sein

Wie ist die Verantwortung in der
Familie verteilt? Wie fordern Eltern
Selbstverantwortung und Entschei-
dungsfihigkeit bei ihren Kindern?
Wann lernen Kinder und Jugendliche
z.B. bezuglich ihrer Wiinsche Prio-
rititen zu setzen und ihr Leben mit
den zur Verfiigung stehenden Mitteln
im Einklang zu halten? Im Sinne des
Jugendschutzes ist es wichtig, dass Ju-
gendliche dies lernen, bevor sie im Al-
ter der Pubertit grossere Konsum- und
Vergniigungsbediirfnisse entwickeln.
Mit dem Modell «Jugendlohn»® ler-
nen Kinder ab dem 13. Lebensjahr,
Verantwortung fiir ein eigenes Bud-
get fiir die Erfordernisse des tiglichen
Lebens wie Kleider, Schuhe, Sportge-
riate, Handy-Gebiihren etc. zu iiber-
nehmen. Die Kinder sind dabei gefor-

dert, Pridritdten zu setzen beziglich
Lebensnotwendigem und Wiinschba-
rem, wie Genussmitteln, Vergniigen
etc. Viele Eltern tun sich schwer da-
mit, den Kindern friihzeitig und bevor
sie durch deren Forderungen unter
Druck geraten, Verantwortung zu tiber-
tragen, und doch zeigt die Erfahrung,
dass dies das Verantwortungsbewusst-
sein der Kinder sehr effektiv fordert.

Grenzen setzen und akzeptieren

Zur Selbstverantwortung gehoren auch
die Fahigkeiten, die eigenen Grenzen zu
kennen, sich eigene Grenzen zu setzen
und die Grenzsetzungen dritter, z.B.
der Eltern akzeptieren zu konnen.
Ubermaissiger Suchtmittelkonsum hat
viel mit Grenzenlosigkeit zu tun, mit
der fehlenden Fihigkeit, sich selbst
Grenzen zu setzen. Das Austesten der
eigenen Moglichkeiten und Grenzen
muss gekoppelt werden mit der Rege-
lung allfilliger Folgen, inklusive aller fi-
nanziellen Folgen wie z. B. Bussen oder
Reparaturkosten fiir Sachbeschddigun-
gen begangen unter Alkoholeinfluss. El-
tern miissen deshalb ihre Kinder tber
ihre Haftung aufkliren. Die Haftung
der Eltern beziiglich der Handlungen
ihrer Kinder ist auf die Erfiillung ihrer
Aufsichtspflicht beschrinkt.”

Der Ruf nach dem Setzen von Gren-
zen ist jiingst (politisch) in Mode ge-
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kommen, doch kaum jemand fragt
sich, wie und in welchem Alter ein
Kind Grenzen kennen, respektieren
und schitzen lernt. Lernen kénnen
Kinder dies im Rahmen einer gelebten
Grenz-Kultur zur Beachtung der Iden-
titat und Integritdt aller Mitglieder
der Familie, beispielsweise dadurch,
dass angeklopft wird, bevor man in
ein Zimmer tritt, die Post nur durch
die Adressatlnnen geoffnet wird, Ge-
sprache alleine gefithrt werden kon-
nen etc.

Wo erhalten Eltern
Unterstiitzung und Riistzeug
fur die Erziehung?

Neben den beschrieben Angeboten
stehen Eltern folgende Hilfestellun-
gen und Unterstiitzungsangebote zur
Verfiigung:

Schweizerischer Bund fiir Eltern-
bildung SBE: Der SBE unterstiitzt
und koordiniert die Elternbildung
in allen Landesteilen der Schweiz.
Auf der Website ist eine Datenbank
der Kursangebote zuganglich. hitp:
lhwww.elternbildung.ch

Verband der Eltern- und Angehori-
genvereinigungen Drogenabhingi-
ger VEVDAJ: bietet diverse Selbst-
hilfegruppen fur Eltern an. http:
/lwww.vevdaj.ch

«Stark durch Erziehung»: Eine Kam-
pagne des SBE mit dem Ziel Eltern
bei der Erziehung zu unterstiitzen.
http:/lwww.e-e-e.ch

Elternbriefe der Schweizerischen
Fachstelle fir Alkohol- und an-
dere Drogenprobleme SFA. Diese
greifen Erziehungsthemen auf, die
in Zusammenhang mit dem Kon-
sum von psychoaktiven Substanzen
stehen, und bieten Eltern Hinwei-
se, wie sie mit ihren Kindern iiber
den Konsum sprechen und damit
einen Beitrag zur Pravention leisten
konnen. http:/lwww.sfa-ispa.ch/
index.php?IDtheme=192
Jugendberatungsstellen, Jugendse-
kretariate, Suchtberatungsstellen:
Eine Adressdatenbank wird von
feelok und tschau.ch angeboten.
http:/lwww.feelok.ch/fachstellen/
fachstellen_Tschau.asp

Gesetzliche Sozialhilfe, Jugendam-
ter, Vormundschaftsbehorden, Ju-
gendanwaltschaften.

Informations- / Sorgentelefone der
Suchtpraventionsstellen, des Eltern-
notrufs etc.
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Angebote und Projekte fiir schwe-
rer erreichbare Zielgruppen

In den letzten Jahren wurden verschie-

dene Projekte lanciert, um schwer er-

reichbare Eltern, MigrantInnen, Allein-
erziehende und bildungsferne Schichten
zur erreichen.

e Der Schweizerische Bund fir Eltern-
bildung hat im Rahmen der Medien-
kampagne «Stark durch Erziehung»
die Broschiire «Acht Sachen...die
Erziehung stark machen» in 12
verschiedenen Sprachen heraus ge-
geben. http://www.e-e-e.ch

e Mit dem Priventionsprojekt Fem-
mesTISCHE werden Frauen aus
verschiedensten Kulturen und Her-
kunftslandern angesprochen, sich
tiber Erziehungs- und Gesundheits-
fragen auszutauschen und ihre Er-
ziehungskompetenzen zu stirken.®
http:/lwww.femmestische.ch

e Das Ziurcher Interventions- und
Praventionsprogramm an Schulen
«zipps» ist ein Forschungs- und
Interventionsprojekt zur Forderung
der sozialen Kompetenzen von Pri-
marschulkindern und zur Vermin-
derung verschiedener Formen von
externalisierendem Problemverhal-
ten. hitp:/lwww.z-proso.uzh.ch

e Beim Programm «Eltern und Schu-
le Starken (ESSKI)» werden Kinder
bei der Entwicklung ihrer personalen
und sozialen Ressourcen von Lehr-
personen und Erziehungsberechtig-
ten gemeinsam unterstiitzt. http:
/lwww.esski.ch

Wichtiger als Projekte, die erst bei auf-

kommenden Problemen gestartet wer-

den, sind eine Verbesserung der Lebens-
bedingungen benachteiligter Familien
und eine auch fir Alleinerziehende
attraktive Elternbildung, beispiels-
weise mit einer Freistellung wihrend
der Arbeitszeit. Dazu gentigt es nicht
abzuwarten, ob es den Eltern gelingt,
ihre Kinder so zu erziehen, dass diese
sich gesund entwickeln und in die Ge-
sellschaft einfiigen konnen und - falls
dies nicht gelingt, auf Kosten der Eltern

Schutzmassnahmen fiir die Kinder zu

verfiigen.” Notig ist eine Familienpoli-

tik, die Eltern und Kinder aller Schich-
ten mehr Entwicklungsmoglichkeiten
und Unterstiitzung bieten kann.

Folgerungen

Im Unterschied zum Staat, der Gesetze
zum Jugendschutz mittels Strafandro-

hungen durchzusetzen versucht, ist in
der Familie autoritdres Verhalten zum
Durchsetzen von Regeln und Verbo-
ten grundsitzlich kontraproduktiv,
wird doch damit die Entwicklung von
Selbstschutz und Selbstverantwortung
behindert. Gefragt ist ein kommuni-
kativer Erziehungsstil mit klar gere-
gelten Verantwortlichkeiten. Auch in
schwierigen Situationen ist es entschei-
dend, dass Kinder und Jugendliche die
Prasenz ihrer Eltern erleben und sich
mit ihnen auseinandersetzen miissen.
Der Einfluss der Eltern wird begrenzt
durch die Qualitit ihrer Beziehung zu
den Kindern; ist diese gestort oder
unterbrochen, ist rascher Zugang zu
fachlicher Hilfe wichtig. Klar ist auch:
Jugendschutz beginnt nicht erst mit 13.
Die Basis fir einen wirkungsvollen Ju-
gendschutz muss in der frithen Kindheit
gelegt werden. |

Literatur

Abt, Urs (1972): Kind und Wohnen. Eine
psychologische Studie zur Gestaltung des
Wohnbereichs. Niggli. Teufen.

Abt, Urs (2008): Das Modell Jugendlohn,
eine Alternative zur hohlen Hand. Psychos-
cope 29, Heft 11, S8 - 11.

Fuchs, Andrea (2008): Der Blick auf Frauen
und ihre Kinder: Gesund sein - gesund blei-
ben. SuchtMagazin 34, Heft 4, S. 36-38.
Juul, Jesper (2003): Das kompetente Kind.
Reinbek bei Hamburg.

Omer, Heim/von Schlippe, Arist (2006):
Autoritat durch Beziehung. Die Praxis des
gewaltlosen Widerstands in der Erziehung.
Gottingen.

Schultheis, Franz/Perrig-Chiello, Pasqua-
lina/Egger, Stefan (2008): Kindheit und
Jugend in der Schweiz.

SFA, Schweizerische Fachstelle fiir Alkohol-
und andere Drogenprobleme (2008a): Sub-
stanzkonsum Jugendlicher im internationalen
Vergleich. Medienmitteilung vom 23.9.2008.
URL: http://www.sfa-ispa.ch/index.php?IDt
heme=64&IDarticle=1685.

Zugriff 25.11.2008.

SFA, Schweizerische Fachstelle fiir Alkohol-
und andere Drogenprobleme (2008b): El-
ternbriefe. URL: http://www.sfa-ispa.ch/in
dex.php?IDtheme=192, Zugriff 25.10.2008.
Staat, Yvonne (2006): Nie mehr Sackgeld
— Modell Jugendlohn. Beobachter, Heft 14,
S 44-47.

Endnoten

1

2
3
4
5
6
7
8
9

vgl. Artikel 301ff des Schweizerisches Zivilgesetz-
buches (ZGB).

Omer/von Schlippe 2006.

Omer/von Schlippe 2006.

SFA 2008a.

Abt 1972.

Staat 2006, Abt 2008.

vgl. Artikel 16 und 333 des ZGB.

vgl. auch Fuchs 2008.

vgl. Artikel 40 und 43 des Jugendstrafgesetzes
(JStG).

29



	Jugendschutz und Alkohol, was können Eltern tun?

